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 „Die erfolgreiche Umsetzung des Projekts E-Bilanz dient nachhaltig dem Bürokratieabbau und der 
Verwaltungsvereinfachung: Die Unternehmen können ihre steuerlichen Pflichten elektronisch und damit 
schnell, kostensparend und medienbruchfrei erfüllen. Die E-Bilanz ist als ein Baustein zu sehen, der die 
einzelnen Stufen des steuerlichen Deklarations- und Besteuerungsprozesses organisationsübergreifend 
und automationsgestützt miteinander verbindet (E-Taxation-Wertschöpfungskette). Diese Verbindung 
hilft, das Verwaltungshandeln evolutionär moderner, leistungsfähiger und effizienter zu gestalten. 
Durch die Standardisierung der Arbeitsabläufe der steuerlichen Gewinnermittlung bei gleichzeitig 
umfassender IT-Unterstützung (Risikomanagement) wird eine zeitnahe und qualitativ hochwertige 
Rechtsanwendung sichergestellt. Die E-Bilanz ist überdies unabdingbare Voraussetzung für das Institut 
der zeitnahen Betriebsprüfung. Denn mit der Einführung der E-Bilanz erhält die Finanzverwaltung 
strukturierte Datensätze, welche zu einer automationsunterstützten und am steuerlichen Risikopotential 
des Einzelfalles ausgerichteten Auswahl der einer Betriebsprüfung zu unterziehenden Unternehmen 
genutzt werden können. Dies dient insgesamt der Steuergerechtigkeit und schont Ressourcen bei 
Unternehmen und Verwaltung. 

  

 Darüber hinaus bieten sich den Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten zur Hebung von 
Effizienzrenditen. Neben den Nutzungsmöglichkeiten von XBRL in der allgemeinen 
Finanzberichterstattung, z. B. an den elektronischen Bundesanzeiger, an verbundene Unternehmen oder 
Banken, ist hier die frühzeitige Erlangung von Rechtssicherheit für die Unternehmen im Zuge der 
risikoorientierten Fallbearbeitung auf  Seiten der Verwaltung zu nennen.“ 
 

 

Quelle: Website des BMF (abgerufen am 09.04.2012), 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_143204/DE/BMF__Startseite/Publikationen/Monatsbericht__des__BMF/2011/11/analysen-und-berichte/b03-E-Bilanz/E-
Bilanz.html#3 

E-Government und E-Bilanz 

Website des BMF 
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Betrachtung unter Rechtssicherheit: Steuerlücke 

bei bekannter objektiv richtiger Steuer 
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Einfluss von Rechtsunsicherheiten: Steuerlücke bei 

unbekannter objektiv richtiger Steuer 
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Verpflichtende Anforderung von 

Steuererklärungsdaten 
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• Steuererklärungen, -anmeldungen und Anträge, die vor dem 
Steuerbürokratieabbaugesetz  bereits verpflichtend nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln waren: 
– Umsatzsteuervoranmeldungen für Voranmeldungszeiträume, die nach 

dem 31.12.2004 beginnen (§ 18 Abs. 1 S. 1 UStG), 

– Zusammenfassende Meldungen ab 01.01.2010 (§ 18a Abs. 1 S. 1 UStG), 

– Anträge im elektronischen Vorsteuervergütungsverfahren, 

– Lohnsteueranmeldungen (§ 41a Abs. 1 S. 1 EStG), 

– Kapitalertragsteueranmeldungen ab 01.01.2009 (§ 45a Abs. 1 S. 1 EStG). 

• Steuererklärungen, -anmeldungen und Anträge, für die vor dem 
Steuerbürokratieabbaugesetz  bereits freiwillig die Übermittlung 
möglich war:  
– Einkommensteuererklärungen, 

– Umsatzsteuererklärungen. 

Zu übermittelnde Steuererklärungen vor 

dem Steuerbürokratieabbaugesetz 
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• Steuererklärungen, die ab dem Veranlagungszeitraum 2011 nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu 
übermitteln sind: 
– Erklärung zur Feststellung von Besteuerungsgrundlagen in den Fällen des 

§ 180 Abs. 1 Nr. 2 AO (§ 181 Abs. 2a S. 1 AO), 

– Einkommensteuererklärung, wenn Gewinneinkünfte erzielt werden und 
es sich nicht um einen der Veranlagungsfälle nach § 46 Abs. 2 Nr. 2-8 
EStG handelt (§ 25 Abs. 4 S. 1 EStG), 

– Erklärung zur Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags und in den 
Fällen des § 28 GewStG zusätzlich die Erklärung über die Zerlegung des 
Gewerbesteuermessbetrags (§ 14a S. 1 GewStG), 

– Körperschaftsteuererklärung und Erklärung zur gesonderten Feststellung 
von Besteuerungsgrundlagen gem. §§ 27 Abs. 2, 28 Abs. 1 KStG (§ 31 
Abs. 1a S. 1 KStG), 

– Körperschaftsteuerzerlegungserklärung ab dem Veranlagungszeitraum 
2014 (§ 6 Abs. 7 ZerlG). 

 

Steuerliche Übermittlungspflichten 

26.04.2012 E-Government und E-Bilanz 10 



Steuer-
erklärungs-

daten 

Verprobungs-
datenmaterial 

Datenbasis für ein 
steuerliches 

Risikomanagement 

Grundmodell automatisches 

Risikomanagement 
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Anforderung von Verprobungsmaterial 

Auslegungsfragen bzgl. § 5b EStG 
Vorüberlegungen 

Tatbestand des § 5b Abs. 1 S. 1 EStG 

Rechtsfolgen des § 5b Abs. 1 S. 1 EStG 

Überblick über § 5b Abs. 1 S. 2, 3 und 5EStG 

Überblick über § 5b Abs. 1 S. 4 EStG 

Härteklausel des § 5b Abs. 2 EStG 
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Gesetzesbegründung 

• „elektronisch verfügbar“: 
Entscheidend ist die physische 
Speicherungsmethodik  (?!) 
(Ausschlusskriterium für 
papiergebundene Daten, 
Mikrofiche, Mikrofilm, etc.) 

• Originäre Entstehung offenbar  
nicht entscheidend 

• Anforderung-Standard „baut 
auf“ – kann also das 
Regelwerk der Buchführung 
überschreiten 

• Verpflichtende Buchführung 
ist ausdrücklich nicht Grenze 

Referentenentwurf  und 
Regierungsentwurf  eines 
Steuerbürokratieabbaugesetzes gehen 
übereinstimmend davon aus, dass die 
nach § 5b EStG der 
Übermittlungspflicht unterliegenden 
Daten bei den Unternehmen  

„elektronisch verfügbar [sind], weil 
die Standardisierung auf  dem 
Regelwerk der verpflichtenden oder 
freiwilligen Buchführung aufbaut“. 

 

(Referentenentwurf  eines Gesetzes zur 
Modernisierung und 
Entbürokratisierung des 
Steuerverfahrens vom 23.06.2008, BT-
Drs. […], S. 26 und wortgleich 
Regierungsentwurf  eines Gesetzes zur 
Modernisierung und 
Entbürokratisierung des 
Steuerverfahrens vom 23.07.2008, BT-
Drs. […], S. 28.) 
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• Normtelos: 

– die rechtlichen Grundlagen zur Erhebung einer 
umfangreichen Datenbasis für ein umfassendes 
steuerliches Risikomanagement im betrieblichen Bereich 
zu schaffen 

– Telos macht es ggf. erforderlich, Daten zu erheben, die 
bei der Gewinnermittlung nicht automatisch anfallen 

– Telos deckt folglich, die Norm als materiell neue 
Gewinnermittlungsvorschriften zu begreifen, um eine 
solide Datenbasis für ein steuerliches Risikomanagement 
zu gewinnen 

Normtelos des § 5b EStG 
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• Der Bürokratieabbau liegt naturgemäß nicht auf  
Seiten des Steuerpflichtigen 

• Die Finanzverwaltung verlagert eigene 
Bürokratielasten auf  die Schultern der 
Steuerpflichtigen mit dem legitimen Ziel eines 
verwaltungsinternen Bürokratieabbaus 

• Volkswirtschaftlich 
– kurzfristige Tendenz zur Erhöhung von Bürokratielasten 

– Langfristige Tendenz zur Senkung von Bürokratielasten, 
weil privater Sektor unter Wettbewerbsbedingungen 
tendenziell effiziente Prozesse schafft 

Normtelos in dieser Lesart vereinbar mit 

dem Bürokratieabbauziel 
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Subjekt-
erfassung 

• Vorgelagert 

Sachverhalts-
verwirklichung 

• Im allgemeinen nicht beobachtbar => Unschärfe zu behauptetem Sachverhalt 

Sachverhalts-
abbildung 

• Würdigung 

• Vorsysteme: Erlöserfassung, Aufwandserfassung etc. 

• Abgrenzung zum Privatbereich 

• Rechenwerk: Buchführung oder vgl. Rechenwerk 

Würdigungs-
verdichtung 

• Saldenbildung 

• Summenbildung 

• Rechenwerke (Bilanz und GuV, etc.) 

 

Risiken und deren Verprobung 
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Auslegungsfragen bzgl. § 5b EStG 
Vorüberlegungen 

Tatbestand des § 5b Abs. 1 S. 1 EStG 

Rechtsfolgen des § 5b Abs. 1 S. 1 EStG 

Überblick über § 5b Abs. 1 S. 2, 3 und 5EStG 

Überblick über § 5b Abs. 1 S. 4 EStG 

Härteklausel des § 5b Abs. 2 EStG 
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Steuerbüro-
kratieabbau-

gesetz 
(20.12.2008):  

Einführung § 5b 
EStG für WJ‘e, 
die nach dem 
31.12.2010 
beginnen 

BMF-
Schreiben 

vom 
19.01.2010: 
Finanzver-
waltung legt 

sich auf  
XBRL fest 

Entwurf  
eines BMF-
Schreibens 

vom 
31.08.2010: 

erster 
Taxonomie-

entwurf 

BMF-
Schreiben 

vom 
16.12.2010: 
Veröffent-

lichung 
Taxonomie 

für Pilotphase 

AnwZpvV (§ 51 
Abs. 4 Nr. 1c 

EStG) v. 
20.12.2010: 
Erstmalige 

Anwendung für 
WJ‘e, die nach 

dem 31.12.2011 
beginnen 

BMF-
Schreiben 

vom 
28.09.2011: 
Veröffent-
lichung der 

Änderungen 
nach 

Pilotierung 

Chronologie des Wegs zur E-Bilanz 
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§ 52 Abs. 15a EStG: „§ 5b […] ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2010 beginnen.“ 

§ 1 AnwZpvV: „Abweichend von § 52 Abs. 15a […] sind die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2011 beginnen, elektronisch zu übermitteln.“ 

BMF-Schreiben vom 28.09.2011, Tz. 27: „Für das erste Wirtschaftsjahr, das nach dem 31. Dezember 
2011 beginnt, wird es von der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung für dieses Jahr noch nicht gemäß § 5b EStG nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung übermittelt werden. Eine Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung können in diesen 
Fällen in Papierform abgegeben werden; eine Gliederung gemäß der Taxonomie ist dabei nicht erforderlich.“ 

BMF-Schreiben vom 28.09.2011: Sonder- und Ergänzungsbilanzen, Betriebsstättenbilanzen 
ausländischer Gewinnermittlungssubjekte, Gesamtbilanzen inklusive Auslandsbetriebsstätten, 
Gemeinnützigskeitsfälle, Kapitalkontenentwicklung für Personengesellschaften  für WJ‘e, die 
nach dem 31. Dezember 2014 beginnen. 

Zeitlicher Anwendungsbereich 
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• Der Gesetzgeber verzichtet darauf, den Ermittlungs- und 
Übermittlungspflichtigen zu benennen 

• Die Vorschrift erfasst in persönlicher Hinsicht: 
–  natürliche Personen 

• unbeschränkt Einkommensteuerpflichtige (§ 1 Abs. 1 EStG), 

• beschränkt Einkommensteuerpflichtige (§ 1 Abs. 4 EStG), 

• erweitert unbeschränkt Einkommensteuerpflichtige (§ 1 Abs. 3 EStG), 

• erweitert beschränkt Einkommensteuerpflichtige (§ 2 AStG)  

• und auf  Antrag fiktiv unbeschränkt Einkommensteuerpflichtige (§ 1a EStG) 

– Körperschaftsteuersubjekte gem. §§ 7 Abs. 2, 8 Abs. 1 KStG 
• unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtige (§ 1 Abs. 1 KStG) und  

• beschränkt Körperschaftsteuerpflichtige (§ 2 KStG) 

– Gewinnermittlungssubjekte (§ 5 GewStG, § 7 S. 1 GewStG in Verbindung mit den 
Vorschriften des EStG bzw. des KStG: 
• Personengesellschaften, die Einkünfte gem. § 2 Abs. 1 Nrn. 1-3 EStG erzielen, treffen als 

Gewinnermittlungssubjekte in Person ihrer Vertreter persönlich die Pflichten des § 5b EStG 

Persönlicher Anwendungsbereich 
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Sachlicher 

Anwendungsbereich 

(Tatbestand) 

• Tatbestandliche Anknüpfung  

– sowohl an Verpflichtung 

(originär und derivativ) zur 

Gewinnermittlung gem. 

Katalog, 

– als auch an tatsächliche 

Gewinnermittlung gem. 

Katalog ohne rechtliche 

Verpflichtung 

 

 

 

 

 

 

„Wird der Gewinn nach § 4 Absatz 1, 
§ 5 oder § 5a ermittelt, …“ 

 

(§ 5b Abs. 1 S. 1 EStG) 
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• Besondere, anlassbezogene 
Gewinnermittlungspflichten: 
– Liquidationsbesteuerung: jährliche Verpflichtung zur 

Übermittlung gem. § 5b EStG, denn 
• KSt: keine Verpflichtung zur Bilanzaufstellung (§ 5b EStG i. V. 

m. § 11 KStG) 

• GewSt: Verpflichtung zur jährlichen Ermittlung des 
Gewerbeertrags für Zwecke der Festsetzung des 
Gewerbesteuermessbetrags auch innerhalb des 
Liquidationszeitraums (§ 14a GewStG i. V. m. §§ 5b, 4 Abs. 1, 
§ 5 oder § 5a EStG) 

– Vergleichbar: Eintritt in und Austritt aus 
Steuerbegünstigungen gem. § 13 Abs. 1 und 2 KStG 

Problemfälle des sachlichen 

Anwendungsbereichs 
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• Martin vertritt, dass § 5b EStG in Anwendung des Rechtsgedankens des § 25 
Abs. 4 EStG sachlich wie folgt teleologisch zu reduzieren ist: 
– Zusammenhang zwischen Pflicht zur Übermittlung betrieblicher 

Steuererklärungen und E-Bilanzdaten (gleichzeitig eingeführt) 

– Pflicht zur elektronischen Übermittlung von Steuererklärungsdaten setzt voraus, 
dass Gewinneinkünfte erzielt werden und es sich nicht um einen Fall des § 46 
Abs. 2 Nrn. 2-8 EStG handelt (§ 25 Abs. 4 EStG) 
• Grundsatz: Veranlagung kann unterbleiben in § 19‘ er Fällen 

• Ausnahme: Gem. Katalog (§ 46 Abs. 2 Nrn. 1-8 EStG) erfolgt eine Veranlagung 

• Gewinneinkünfte führen aufgrund des § 25 Abs. 4 EStG jedoch nur bei einer Veranlagung 
gem. § 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG (410 €) zu einer Steuererklärungsdatenübermittlungspflicht 

• In Veranlagungsfällen des § 46 Abs. 2 Nrn. 2-8 EStG keine 
Steuererklärungsdatenübermittlungspflicht 

• Aber: § 5b EStG enthält keinen Verweis auf  § 46 EStG; daher teleologisch zu reduzieren? 

• Begründung: § 5b EStG lediglich eine Ergänzung zur Steuererklärungspflicht der §§ 25 
Abs. 3 und 4 EStG;  kann folglich nur eingreifen, wenn eine Pflicht zu Übermittlung von 
Steuererklärungsdaten besteht 

Keine teleologische Reduktion hinsichtlich 

des sachlichen Anwendungsbereichs 
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• Die Auffassung ist abzulehnen: 
– Ergebnis: Die E-Bilanzpflicht steht unabhängig neben der 

Steuererklärungspflicht 

– Begründung: 
• § 5b EStG ist keine Verfahrensvorschrift sondern Gewinnermittlungsvorschrift 

• § 5b EStG ergänzt nicht § 25 EStG, sonst hätte der Gesetzgeber sie dort verortet 

• § 5b EStG knüpft auch tatbestandlich nicht an eine Steuererklärungspflicht, 
sondern an eine tatsächliche Gewinnermittlung an, die zur Prüfung der Grenze 
des § 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG erfolgen muss 

• § 5b EStG greift bei beschränkt Steuerpflichtigen ggf. sogar ein, wenn überhaupt 
keine Pflicht zur Übermittlung von Steuererklärungsdaten besteht, weil keine 
Gewinneinkünfte erzielt werden (§ 49 Abs. 2 lit. f) aa) EStG für die Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung beschränkt Einkommensteuerpflichtiger) 

• Die Anknüpfung an die Steuererklärungspflicht entspräche auch nicht dem 
Zweck, eine Rechtsgrundlage für die Erhebung einer Datenbasis für ein 
steuerliches Risikomanagement zu schaffen, weil dann in Fällen der 
Antragsveranlagung mit negativen Gewinneinkünften keine 
Gewinnermittlungsdaten zu übermitteln wären 

Keine teleologische Reduktion hinsichtlich 

des sachlichen Anwendungsbereichs 
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Gewinnermittlungsanlässe und E-

Bilanzpflicht 

Finanzverwaltungsauffassung 

 E-Bilanzpflichtig sind anlässlich 
der folgenden Ereignisse 
aufzustellende Bilanzen (BMF v. 
28.09.2011, Tz. 1): 
– Betriebsveräußerung, 

– Betriebsaufgabe, 

– Änderung der Gewinnermittlungsart 

– Umwandlung 

– Zwischenbilanz anlässlich eines 
Gesellschafterwechsels 

– Liquidationsbilanzen i.S.d. § 11 
KStG 

• Eröffnungsbilanzen gem. § 5b Abs. 
1 S. 5 EStG 

Stellungnahme 

• Zutreffend 

• M. E. unstreitig für: 
– Betriebsveräußerung, 

– Betriebsaufgabe, 

– Änderung der 
Gewinnermittlungsart, 

– Liquidationsbilanzen 

• Streitig für 
– Umwandlungsbilanzen 

– Zwischenbilanz anlässlich eines 
Gesellschafterwechsels 
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• Einzelunternehmen 
– Für Einzelunternehmen besteht derivative Bilanzierungs- und 

Übermittlungspflicht, wenn 
• die Schwellen von § 241a HGB überschritten sind oder 

• die Schwellen von § 241a HGB unterschritten sind und der Einzelkaufmann vom 
Befreiungswahlrecht keinen Gebrauch gemacht hat (§ 140 AO, § 5b Abs. 1 S. 1 i. 
V. m. § 5 Abs. 1 EStG) 

– Weil die Schwellen des § 241a HGB und des § 141 AO harmonisiert sind, 
hat die originäre Bilanzierungs- und Übermittlungspflicht deutlich an 
Bedeutung verloren. 

• Personenhandelsgesellschaften sind m. E. E-Bilanzpflichtig 
– Ausnahme: gewerblich entprägte, vermögensverwaltende 

Personenhandelsgesellschaften 

• Vermögensverwaltende Personengesellschaften 
– Zebragesellschaften sind m. E. E-Bilanzpflichtig 

– Im Übrigen m. E. keine E-Bilanzpflicht 

Sachlich E-Bilanzpflichtige – 

ausgewählte Beispiele 
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• Unbeschränkt steuerpflichtige 
Körperschaftsteuersubjekte sind E-Bilanzpflichtig 

• Beschränkt steuerpflichtige 
Körperschaftsteuersubjekte (typenvergleich) mit 
inländischen Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung 
– Verwaltungsauffassung: Bilanzierungspflicht nach 

ausländischem (Handels-)Recht führt zu 
Bilanzierungspflicht nach deutschem Steuerrecht 

– Das hätte auch E-Bilanzpflicht zur Folge 

– M. E. abzulehnen! 

Sachlich E-Bilanzpflichtige – 

ausgewählte Beispiele 
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Auslegungsfragen bzgl. § 5b EStG 
Vorüberlegungen  

Tatbestand des § 5b Abs. 1 S. 1 EStG 

Rechtsfolgen des § 5b Abs. 1 S. 1 EStG 
Überblick über § 5b Abs. 1 S. 2, 3 und 5EStG 

Überblick über § 5b Abs. 1 S. 4 EStG 

Härteklausel des § 5b Abs. 2 EStG 
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Rechtsfolgenseite 

• Wortlaut teilweise verunglückt: 
– fehlende sprachliche Abstimmung der 

Rechtsfolge des Satzes 1 mit den Sätzen 2 
und 3 
• „Inhalt“ von „Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung“ 

• Satz 2: „Ansätze und Beträge“„durch Zusätze oder 
Anmerkungen […] anzupassen und […] zu übermitteln“.  

• Satz 3: Option für den „Steuerpflichtige[n]“  (nicht 
Gewinnermittlungssubjekt) zur Übermittlung einer 
„Bilanz“(nicht Inhalt, nicht Gewinn- und 
Verlustrechnung) 

– Grund: § 60 Abs. 2 EStDV a. F. 

• Auslegungsergebnisse: 
– S. 1 meint handelsrechtliche 

Gewinnermittlungswerke 

– S. 2 und 3 sind angesichts des Telos, der 
systematischen Stellung und der Entstehung 
der Norm aus § 60 Abs. 2 EStDV 
(Klammerzusatz „(Steuerbilanz)“ entfallen) 
extensiv auszulegen und decken ggf. eine Er- 
und Übermittlungspflicht für die steuerliche 
Gewinn- und Verlustrechnung 

Rechtsfolge des § 5b Abs. 1 S. 1: 

„… , so ist der Inhalt der Bilanz sowie 
der Gewinn- und Verlustrechnung nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung zu 
übermitteln.“ 

 

§ 5b Abs. 1 S. 2 EStG: 

„Enthält die Bilanz Ansätze oder 
Beträge, die den steuerlichen 
Vorschriften nicht entsprechen, so sind 
diese Ansätze oder Beträge durch 
Zusätze oder Anmerkungen den 
steuerlichen Vorschriften anzupassen 
und nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung 
zu übermitteln.“ 

 

§ 5b Abs. 1 S. 3 EStG: 

„Der Steuerpflichtige kann auch eine 
den steuerlichen Vorschriften 
entsprechende Bilanz nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung übermitteln.“ 
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Summen 

UKV EU PG K 

Mindestumfang 609 717 600 

Mussfeld 257 310 227 

Mussfeld(Kontennachweis) 105 127 111 

Rechnerisch notwendig soweit 
vorhanden 

108 126 114 

Summenmussfeld 139 154 148 

Summe 609 717 600 

Amtlich vorgeschriebener 
Datensatz 

1519 1780 1571 

Amtlich vorgeschriebener Datensatz 
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Auslegungsfragen bzgl. § 5b EStG 
Vorüberlegungen  

Tatbestand des § 5b Abs. 1 S. 1 EStG 

Rechtsfolgen des § 5b Abs. 1 S. 1 EStG 

Überblick über § 5b Abs. 1 S. 2, 3 und 5EStG 

Überblick über § 5b Abs. 1 S. 4 EStG 
Härteklausel des § 5b Abs. 2 EStG 
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• Datenfernübertragung 

• Kürzlich Änderung des § 150 Abs. 6 S. 6 AO 
– Verordnungsermächtigung zur StDÜV 

– „ELSTER II“-Verfahren nunmehr gesetzlich abgedeckt 

– Authentizität nur noch des Übermittlers 

– Keine Unterschriftsqualität 

– BMF-Schreiben vom 16.11.2011: 
• Nachweis der Berechtigung des Steuerberaters zur DÜ im 

Innenverhältnis zum Mandanten zu führen 

• Unterschriebenes Formular 

• Sonstiger Nachweis 

Entsprechende Geltung des § 150 Abs. 7 

AO (§ 5b Abs. 1 S. 4 EStG) 
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Verfahrensfragen bzgl. § 5b EStG 

26.04.2012 E-Government und E-Bilanz 33 



Steuererklärungsprozess 

Originäre Steuererklärungsdaten 

Beizufügende Unterlagen im Sinne des  
§ 150 Abs. 4 EStG in rechtlichem Konnex 

mit, aber nicht Teil der Steuererklärung 

E-Bilanzprozess 

Formell wohlgeformter Datensatz im 
Sinne der Taxonomie 

Daten stammen materiell aus dem 
Rechenwerk, das der Steuererklärung 

zugrunde gelegt wurde 

Rechtliche Qualität der E-Bilanzpflicht - lediglich 

inhaltlicher Konnex zur Steuererklärung 
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Rechtsfolgen der Verpflichtungsqualität 

im Vergleich 
Beizufügende Unterlage  
(§ 150 Abs. 4 S. 1 AO), rechtlicher Konnex 

• Steuererklärung auch dann ohne 
E-Bilanzübermittlung nicht 
unvollständig 

• Verspätungszuschlag kann allein 
durch E-Bilanzpflicht nicht 
ausgelöst werden 

• ggf. steuerstrafrechtliche 
Relevanz, weil Nebenpflicht zur 
Steuererklärung nicht erfüllt 

• Gesetzliche 
Steuererklärungsfristen (§ 149 
Abs. 2 S. 1 AO) würden E-
Bilanzpflicht erfassen 

M. E. lediglich inhaltlicher 
Konnex 

• Keine Anwendbarkeit des § 149 
Abs. 2 S. 1 AO 

• § 370 Abs. 1 Nrn. 1 bzw. 2 AO 

– pflichtwidrig (+) 

– über steuerlich erhebliche 
Tatsachen (m.E. 
Einzelfallprüfung je E-
Bilanzdatum) 

– in Unkenntnis lässt 

• Aufforderung ist sonstiger VA 
(Ermessen) 

• Zwangsgeld 
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Frist zur Erfüllung der E-Bilanzpflicht 

• Keine gesetzliche Frist 
– Keine Anwendung des § 149 

Abs. 2 S. 1 AO 

– Keine 
Verordnungsermächtigung 
ersichtlich 

– Inhaltlicher Konnex zum 
Veranlagungsverfahren 
• Pflichtgemäßes 

Entschließungsermessen dem 
Grunde nach (Aufforderung zur 
Übermittlung) im Regelfall auf  
Null reduziert, 

• Pflichtgemäßes Ermessen für 
die Wahl des Zeitpunktes im 
Einzelfall auszuüben 

• Gesetzliche Aufstellungsfristen 
als Ermessensleitlinien 

Untere 

Ermessensgrenze 

Frist 

§ 264 Abs. 1 S. 3 HGB 

(AG, GmbH, KGaA, 

hPHG) 

3 Monate nach Ablauf  

des Geschäftsjahrs  

§ 264 Abs. 1 S. 4 HGB 

(Kl. KapGes, kl. hPHG 

(§ 264a HGB ohne 

Unternehmen im Sinne 

des § 264b HGB und § 5 

Abs. 6 PublG) 

6 Monate nach Ablauf  

des Geschäftsjahrs  

§ 336 Abs. 1 S. 2 GenG 5 Monate nach Ablauf  

des Geschäftsjahrs  

§ 26 Abs. 1 KWG 

(Kreditinstitute) 

3 Monate nach Ablauf  

des Geschäftsjahrs  

Übrige Kaufleute 12 Monate nach Ablauf  

des Geschäftsjahrs 

Krise 2 bis 3 Monate nach 

Ablauf  des 

Geschäftsjahres 
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Mindestumfang 
Analyse des § 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG 

Zum Mindestumfang nach der Verwaltungsauffassung 

Verhältnismäßigkeitsprüfung auf  Einzeldatumsebene 
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§ 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG 

• Die Ermächtigungsnorm 
– hat selbst unstr. Rechtsnormqualität (einfaches 

Bundesgesetz) 

– enthält keine Verordnungsermächtigung 

– Ist eine bloße deklaratorische Zuweisung einer 
Verwaltungskompetenz (vgl. BFH-Urteil v. 16.11.2011, 
X R 18/09, 
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entsc
heidungen-online, letzter Abruf  am  9.4.2012) 

– „Auftrag des Gesetzgebers an das BMF“ 

• Keine Ausstrahlwirkung der Rechtsnormqualität 
auf  die unter der Ermächtigung erlassenen 
Regelungen (vgl. BFH-Urteil v. 16.11.2011, X R 
18/09, 
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/e
ntscheidungen-online, letzter Abruf  am  9.4.2012) 

• Ergebnis verfassungsrechtlich zwingend, weil diese 
Gesetzestechnik ansonsten die Anforderungen des 
Art. 80 GG an Verordnungsermächtigungen 
unterliefe 

• Äußerste Grenze des Mindestumfangs bildet 
mithin das Auslegungsergebnis des zitierten § 5b 
EStG 

• Ermächtigungsnorm unglücklich formuliert 

„Das Bundesministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, […] 

 

1b. im Einvernehmen mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder 
den Mindestumfang der nach § 5b 
elektronisch zu übermittelnden 
Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung zu bestimmen.“ 
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§ 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG 

• Rechtsqualität ist die eines bloßen BMF-
Schreibens und bindet lediglich die 
Finanzverwaltung 

• Auslegungsfragen 
– Bezieht sich „Bilanz und Gewinn- und 

Verlustrechnung“ nur aus § 5b Abs. 1 S. 1 
EStG? => M. E. (-) 

– Braucht es auch eine Ermächtigung für 
die Festlegung des amtlichen Datensatzes? 
=> M. E. (-) 

– Gibt § 5b EStG eine normative Struktur 
für den Mindestumfang vor? 
• Daten des Mindestumfang sind jedenfalls 

Teilmenge des amtlich vorgeschriebenen 
Datensatzes 

• Aufgrund der Eigenschaft des § 5b EStG als 
Gewinnermittlungsvorschrift und den 
Rechtsverweis kann der Mindestumfang über 
die herkömmlichen 
Gewinnermittlungsinhalte hinausreichen 

– erhöhtes Rechtfertigungsbedürfnis 

– Rechtfertigungsmaßstab? 

– erhöhte Anforderung an Datendefinition 

„Das Bundesministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, […] 

 

1b. im Einvernehmen mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder 
den Mindestumfang der nach § 5b 
elektronisch zu übermittelnden 
Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung zu bestimmen.“ 
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Vormals: „Aliud“ hinsichtlich des 

Informationsumfangs 

Vereinfachung des § 60 Abs. 2 EStDV a.F. 
ersparte Aufgliederung auf  Steuer-GuV-Konten 

Steuerbilanz 
und aggregierter 

StAP,  keine 
detaillierte 

Steuer-GuV 

Inhalt des 
Jahresabschlusses 
nach Handelsrecht 

Inhalte der 
herkömmlichen 
Überleitungs-

rechnung 

Steuerbilanz – „Aliud“ hinsichtlich 
des Informationsumfangs 

Handelsrechtlicher 
Jahresabschluss 

Steuerbilanz und 
Steuer-GuV 
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Wahlrecht des § 5b Abs. 1 S. 3 EStG -

vom „Aliud“ zum echten „Minus“ 

§ 5b Abs. 1 S. 1 und 2 EStG-Fälle 

Mindestumfang I 

Pflicht zur Aufgliederung außerbilanzieller Ergebniseffekte 

Aufgliederung auf tiefere Bilanz und GuV-Gliederung 

„Alte“ Überleitungsrechnung 

Tiefere handelsrechtliche Gliederung 

Handelsrechtlicher Abschluss 

§ 5b Abs. 1 S. 3 EStG-Fälle – „Minus“ 
hinsichtlich des Informationsumfangs 

Mindestumfang II  

< 

 Mindestumfang I 

Pflicht zur Aufgliederung außerbilanzieller Ergebniseffekte 

Aufgliederung auf tiefere Bilanz und GuV-Gliederung 
allerdings nur für Steuerbilanzdaten – handelsrechtliche 

Gewinnermittlungsdaten nicht mehr rekonstruierbar 

„Alte“ Steuerbilanzdaten 
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§ 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG 

• Rechtsschutz: gegen konkrete 

Verwaltungsakte zur 

Durchsetzung der Taxonomie 

ist der Einspruch gegeben 

• Rechtsschutz gegen die 

Taxonomie als Ganzes nicht 

möglich 

• Keine Notwendigkeit hierfür, 

weil es sich um eine bloße 

Verwaltungsauffassung bzgl. 

des verhältnismäßigen 

Mindestumfangs handelt 

„Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, […] 

 

1b. im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder den 
Mindestumfang der nach § 5b 
elektronisch zu übermittelnden Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung zu 
bestimmen.“ 

 

 

BMF: „Die Taxonomie enthält die für 
den Mindestumfang im Sinne der §§ 5b, 
51 Absatz 4 Nummer 1b EStG 
erforderlichen Positionen, die mit den 
am Bilanzstichtag vorhandenen Daten 
der einzelnen Buchungskonten zu 
befüllen sind. Dies gilt in Abhängigkeit 
davon, ob ein derartiger Geschäftsvorfall 
überhaupt vorliegt und in welchem 
Umfang diese Angaben für 
Besteuerungszwecke benötigt werden.“ 
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Mindestumfang 
Analyse des § 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG 

Zum Mindestumfang nach der Verwaltungsauffassung 

Verhältnismäßigkeitsprüfung auf  Einzeldatumsebene 

26.04.2012 E-Government und E-Bilanz 43 



GCD-Modul 

Grunddaten zum Bericht 

Informationen zum Unternehmen 

Informationen zur angewandten 
Taxonomie 

GAAP-Modul 
Pfllichtbestandteile 

- Bilanz 

- GuV (UKW/ oder GKV) 

- Ergebnisverwendungsrechnung 

- Steuerliche Modifikationen (§ 60 II EStDV) 

- PerGes: Kapitalkontenentwicklung für WJ, die nach dem 31.12.2014 
beginnen) 

- EU und PersGes: Steuerliche Gewinnermittlung 

- Falls anwendbar: Überleitungsgewinn § 4 III zu Bilanz 

Wahlbestandteile 

- Haftungsverhältnisse 

- PersGes: Kapitalkontententwicklung (WJ, die vor dem 1.1.2015 
beginnen) 

- EK-Spiegel 

- Anhang 

- Lagebericht 

- Bericht Aufsichtsrat, Gesellschafterbeschlüsse, … 

Grundlegende Taxonomie-Module 
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„Um Eingriffe in das Buchungsverhalten der betroffenen Unternehmen 
weitestgehend zu vermeiden, sind in die Taxonomien neben Mussfeldern 
und fakultativen Positionen auch Auffangpositionen implementiert 
worden. Sie sollen eine Befüllung des Datensatzes erleichtern, wenn die 
Information für ein Mussfeld aus der Buchführung nicht abgeleitet 
werden kann. Zusätzlich mildern Mussfelder mit erwünschtem 
Kontennachweis den Eingriff  in die Buchführung durch eine zu 
tiefgehende Gliederung ab. Um arbeitsintensive Nachfragen des 
Finanzamts zu vermeiden, kann an dieser Stelle freiwillig ein 
Kontennachweis zur jeweiligen Berichtsposition beigefügt werden. Dies 
entspricht der bisherigen Praxis, den Finanzbehörden neben dem 
Abschluss auch eine Summen- und Saldenliste zur weiteren 
Sachverhaltserläuterung beizulegen.“ 
 

Quelle: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_143204/DE/BMF__Startseite/Publikationen/Monatsbericht__des__BMF/2011/11/analysen-und-
berichte/b03-E-Bilanz/E-Bilanz.html#3, (zuletzt abgerufen am 09.04.2012). 

Position der Finanzverwaltung 

Website des BMF 
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Mussfeld 

BMF v. 28.09.2011, Tz. 16 

 

„Die in den Taxonomien als „Mussfeld“ 
gekennzeichneten Positionen sind 
zwingend zu befüllen (Mindestumfang). 

 

Bei Summenmussfeldern gilt dies auch 
für die darunter liegenden Ebenen (vgl. 
Rn. 14). 

 

Es wird elektronisch geprüft, ob formal 
alle Mussfelder in den übermittelten 
Datensätzen enthalten sind. 

 

Sofern sich ein Mussfeld nicht mit 
Werten füllen lässt, weil die Position in 
der ordnungsmäßigen individuellen 
Buchführung nicht geführt wird oder 
aus ihr nicht ableitbar ist, ist zur 
erfolgreichen Übermittlung des 
Datensatzes die entsprechende Position 
ohne Wert (technisch: NIL-Wert) zu 
übermitteln.“ 
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Mussfeld, Kontennachweis 

erwünscht 

BMF v. 28.09.2011, Tz. 17 f. 

 

„Für die als „Mussfeld, 
Kontennachweis erwünscht“ 
gekennzeichneten Positionen gelten 
die Ausführungen zum Mussfeld in 
gleicher Weise. Der Auszug aus der 
Summen-/Saldenliste der in diese 
Position einfließenden Konten im 
XBRL-Format kann vom 
Steuerpflichtigen mitgeliefert 
werden (Angaben: Kontonummer, 
Kontobezeichnung, Saldo zum 
Stichtag). 

 

Darüber hinaus ist ein freiwilliger 
Kontennachweis auch für jedwede 
andere Taxonomieposition durch 
Datenfernübertragung (Angabe der 
Kontonummer, Kontenbezeichnung 
sowie des Saldos zum Stichtag im 
Datensatz) möglich. “ 
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Auffangposition 

BMF v. 28.09.2011, Tz. 19 

 

„Um Eingriffe in das 
Buchungsverhalten zu vermeiden, 
aber dennoch einen möglichst hohen 
Grad an Standardisierung zu 
erreichen, sind im Datenschema der 
Taxonomie Auffangpositionen 
eingefügt (erkennbar durch die 
Formulierungen im beschreibenden 
Text „nicht zuordenbar“ in der 
Positionsbezeichnung). Ein 
Steuerpflichtiger, der eine durch 
Mussfelder vorgegebene 
Differenzierung für einen 
bestimmten Sachverhalt nicht aus 
der Buchführung ableiten kann, 
kann zur Sicherstellung der 
rechnerischen Richtigkeit für die 
Übermittlung der Daten alternativ 
die Auffangpositionen nutzen. “ 
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Auffangposition {M rechnerisch}  



Rechnerisch notwendig, falls vorhanden 
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Bericht der Projektgruppe KONSENS vom 8. August 2011: 

 

1. Nichtbeanstandung des zeitlichen Verzugs der erstmaligen 
Anwendung der E-Bilanz ist bereits im geänderten Entwurf  
des Anwendungsschreibens enthalten (Rn. 26, 27). 

 

2. Verbesserung der Datenvalidierung durch die 
Finanzverwaltung 

 

3. Überarbeitung der (Kern-)Taxonomie durch 
• Streichung von Mussfeld-Eigenschaften bei 13 Positionen 

• Einfügung von 30 Auffangpositionen 

• Einfügung von 54 (fakultativen) Positionen 

Ergebnisse der Pilotphase 

zusammengefasst 
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Mindestumfang 
Analyse des § 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG 

Zum Mindestumfang nach der Verwaltungsauffassung 

Verhältnismäßigkeitsprüfung auf  Einzeldatumsebene 
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• Eingriffstiefe 
– Ermittlungsaufwand 

– Transformationsaufwand 

– Auffangposition 

– Rückfrageintensität bei Nutzung der Auffangposition 

• Verprobungstauglichkeit 
– Darlegungslast hinsichtlich der Auswertungsmethoden m.E. auf  Seiten 

der Finanzverwaltung 

– Methodenprüfbarkeit dem Grunde nach Gebot effektiven Rechtsschutzes 
(Art. 19 Abs. 4 GG) 

– Einzelverprobung 

– Beitrag zur Richtsatzerhebung mit dem Ziel einer anschließenden 
Einzelverprobung 

• Abwägung im Einzelfall 

Verhältnismäßigkeitsprüfung auf  

Einzeldatumsebene 
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Nutzungsmöglichkeiten von E-

Bilanzdaten in der 

Verifikationsverwaltung 
Darstellung ausgewählter Methoden 

 Richtsatzgenerierung 

 Individualverprobung 

 KI-Verfahren 

Nutzenvergleich mit GdPdU-Daten als vorstellbare Datenbasis 
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• Verprobungsansätze: 
– Externer Betriebsvergleich mit Branchendurchschnitt: vergleichbare Geschäftsprozesse haben 

vergleichbare Rechenwerksstrukturen zur Folge 

– Aggregatsverprobung mit Hochrechnung: Vollerhebung der übermittelten Rechenwerke inklusive 
Branchenzugehörigkeit und geographische Verteilung ermöglicht Aggregation und Abgleich mit 
statistisch ermitteltem Marktvolumen 

– Externe Entnahmenvergleiche: Natürliche Personen mit vergleichbarem Lebensstandard haben 
vergleichbare Entnahmewerte und Zusammensetzungen 

– Externe Kapitalstrukturvergleiche: Hohe FK-Quote weist auf  Risikobereitschaft hin und kann als 
Anzeichen für potenzielle steuerliche Aggressivität gedeutet werden 

– Steuerstrukturvergleiche: (Internationale) Konzernstrukturen weisen auf  erhöhtes Rechts- und 
Verlagerungsrisiko hin; etc. 

• Schlussfolgerungen aus dem externen Betriebsvergleich (Branche): 
– Low-Performer werden im Erhebungsverfahren enger geführt, weil zumindest eine Krise zu 

erwarten ist 

– Mid-Performer müssen vergleichbare Zahlen wie der Marktdurchschnitt haben; hier wird eine gute 
Übereinstimmung erwartet 

– High-Performer werden auf  erwartet hohe Steuerbelastung geprüft; zu erwarten sind Attacken auf  
Verlustverrechnungen und intersubjektive Gewinnübertragungskonstruktionen schon im 
Veranlagungsverfahren 

Richtsätze – externe Vergleiche 
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• Schlussfolgerungen aus der Aggregatsverprobung mit statistischem Gesamtumsatzvolumen im Markt: 
– Hat die Hochrechnung keine erkennbaren Schwächen, wird auf  eine Steuerlücke geschlossen werden 

– Der Markt wird als potenziell hinterziehungsfreudig eingestuft und im Ergebnis von der Betriebsprüfung enger 
begleitet => tendenziell höhere Prüfungsdichte 

– Ansatz grundsätzlich zutreffend 

– Hypothese muss allerdings ständig überprüft werden, Annahme birgt tendenziell hohes Fehlerrisiko 

– Methode deshalb allein nicht zur Stützung einer Schätzung von Besteuerungsgrundlagen im Einzelfall geeignet 

• Schlussfolgerungen aus externen Entnahmenvergleichen 
– Kombination mit anderen Daten (Adressdatenbank und Wohnviertelqualität, Kfz-Zulassungsdaten, etc.) 

– Rückschluss auf  privaten Lebensstandard 

– Ggf. automatisches Clustering diesbezüglich (nach nicht näher vorausbestimmten Kriterien) 

– Abgleich der individuellen Entnahmewerte über alle Betriebe des Individuums mit dem Durchschnitt der 
Entnahmen von Personen mit gleichem Lebensstandard bzw. ähnlichen Betätigungen, statistischen Einrechnung 
von Nord-Süd-Gefälle, etc. 

– Prognose: Es wird bei der Veranlagung zu höheren Ansätzen aufgrund dieses Richtsatz-Arguments kommen 

– Argument kommt bereits zum Einsatz 

– Erfahrungswerte besagen, dass Privatentnahmen unterhalb der Richtsätze schon im veranlagungsverfahren nicht 
akzeptiert werden, auch wenn Sachargumente vorgetragen werden. 

– Nachweis der Abwesenheit von Entnahme praktisch unmöglich. 

– M. E. pauschal nicht gerechtfertigt! 

Richtsätze – externe Vergleiche 
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• Schlussfolgerungen aus Indikatoren für hohe Risikobereitschaft des Steuerpflichtigen: 
– Risikobetriebe werden im Erhebungsverfahren enger geführt => zutreffend 

– A priori höhere Prüfungsdichte zu erwarten 

– Ständige Überprüfung der Statuseinstufung notwendig, weil Fehlerquote tendenziell hoch sein 
dürfte 

• Fazit intensive externe Vergleiche 
– E-Bilanzdaten sind auf  Ebene von Jahres-Betriebsdaten höchst tauglich für diese Auswertungen 

• GdPdU-Daten wären zudem unterjährig verwendbar, also detaillierter 

• GdPdU-Daten werden zu einer weniger tief  gegliederten Bilanz und GuV verdichtet, auf  Jahresebene sind 
die E-Bilanzdaten folglich im Vorteil, weil die zusätzliche Aufgliederung z.B. der Entnahmen und Einlagen 
nicht zwingend in den GdPdU-Daten enthalten sein muss 

– Steuerpflichtiger hat aufgrund seines Informationsnachteils keine Chance, die Einstufungen 
nachzuvollziehen 

– Bei Prüfungsanordnungen sind die ermessentragenden Risikomerkmale folglich künftig zu nennen, 
damit Steuerpflichtige ihre Risikoeinstufung (und die ihrer Tätigkeit/Branche/Lebenshaltung) 
wahrnehmen und ihr Verhalten danach ausrichten können (Beweisvorsorge) 

– Zu erwartende Reaktion: Steuerpflichtige werden anonyme Vergleichsdatensammlungen errichten 
und ihre persönliche Situation mit diesen Sammlungen individuell abgleichen (lassen) 

Richtsätze – externe Vergleiche 
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Nutzungsmöglichkeiten von E-

Bilanzdaten in der 

Verifikationsverwaltung 
Darstellung ausgewählter Methoden 

 Richtsatzgenerierung 

 Individualverprobung 

 KI-Verfahren 

Nutzenvergleich mit GdPdU-Daten als vorstellbare Datenbasis 
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Werkzeugkasten der NiPT 

Ziffern-
analyse 

Nachkal-
kulation 

Zeitreihen-
analyse 

Teilweise Vorverlagerung der BP-Vorarbeiten 

in die Veranlagungsstellen? 
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• Mathematischer Hintergrund: 
– Empirisch folgt eine erstaunlich hohe Anzahl von natürlich entstehenden Daten 

dem Benford-Newcomb Gesetz 

– Soweit ersichtlich fehlt es mathematisch weiterhin an einer exakten 
Gesetzmäßigkeit, unter welchen Bedingungen abstrakt unterstellt werden kann, 
wann eine Datenmenge dem Benford-Newcomb-Gesetz gehorcht (Quick/Wolz: 
Benford’s Law in deutschen Rechnungslegungsdaten, BFuP 2003, S. 208, 213, 
Fn. 25 unter Hinweis auf  einen Überblicksaufsatz von Raimi, der 
Erklärungsansätze der mathematischen Literatur diskutiert; Mochty, Wpg 2002) 

• Erfahrungswerte, wann keine Benford-Newcomb-Verteilung vorliegt: 
– Daten sind nach einer gewählten Systematik vergeben, betrifft 

• Kundennummern, 

• Identifikationsnummern, 

• Telefonnummern, 

• Kontonummern, 

• Bestellnummern und 

• ähnliche Datenbestände 

Ziffernanalyse 
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• Erfahrungswerte, wann keine Benford-Newcomb-Verteilung vorliegt 
(Fortsetzung): 
– Daten stehen untereinander in funktionalem Zusammenhang  (Das 

Benford-Newcomb-Gesetz ist skaleninvariant.) 

– Daten beschreiben zwar das gleiche Merkmal, wurden aber in 
unterschiedlichen Maßen erfasst und umgerechnet, betrifft z.B.  
Währungsumrechnung 

– Daten gehorchen keinen festen Ober- und Untergrenzen 
• Mindestlöhne, 

• Mindestumsätze, 

• Mindestgebühren, etc.. 

– Daten bilden möglichst isolierte Vorgänge ab 

– Daten sollten nicht als statistische Größen aus anderen Daten abgeleitet 
sein (Rafeld/Then Bergh nennen als Beispiel Varianzen und Mittelwerte) 

Ziffernanalyse 
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Ziffer erste Stelle zweite Stelle dritte Stelle vierte Stelle fünfte Stelle sechste Stelle 

0 
- 11,97% 10,18% 10,02% 10,00% 10,00% 

1 
30,10% 11,39% 10,14% 10,01% 10,00% 10,00% 

2 
17,61% 10,88% 10,10% 10,01% 10,00% 10,00% 

3 
12,49% 10,43% 10,06% 10,01% 10,00% 10,00% 

4 
9,69% 10,03% 10,02% 10,00% 10,00% 10,00% 

5 
7,92% 9,67% 9,98% 10,00% 10,00% 10,00% 

6 
6,69% 9,34% 9,94% 9,99% 10,00% 10,00% 

7 
5,80% 9,04% 9,90% 9,99% 10,00% 10,00% 

8 
5,12% 8,76% 9,86% 9,99% 10,00% 10,00% 

9 
4,58% 8,50% 9,83% 9,98% 10,00% 10,00% 

Benford-Newcomb-Ziffernhäufigkeiten 
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• Methode: 
– Für beobachtete Daten wird unterstellt, dass der darunter liegende Sachverhalt Daten produziert, 

die dem Benford-Newcomb-Gesetz folgen 

– Die beobachteten Daten werden mittels eines statistischen Testverfahrens auf  die Hypothese 
geprüft, dass sie einem Benford-Newcomb-Zufallsverfahren entstammen 

– Methode bspw. der sog. Chi²-Anpassungstest oder der Kolmogorov-Smirnov-Test 

– Hypothese: die Daten folgen einer Zufallsvariable, die mit einer gewissen (festzulegenden) 
Konfidenzwahrscheinlichkeit der Benford-Newcomb-Wahrscheinlichkeitsverteilung folgt 

– Die Methode beinhaltet eine explizierbare, im stochastischen Verfahren begründete Fehler (1-
Konfidenzwahrscheinlichkeit) 

• Folgerungen:  
– Die  Anwendungsprämissen werden unterstellt, was im Regelfall auch zutreffend ist. Hierin liegt 

allerdings eine nicht explizite systematische Fehlerquelle zu Lasten der Steuerpflichtigen. 

– Aus der Verwerfung der Hypothese  (Daten entstammen keiner Benford’schen Zufallsvariable) 
schließt die Prüfungspraxis auf  eine „unnatürliche“ Verunreinigung der Daten – etwaige Gründe: 
• willkürliche Rundungen, 

• bewusste Datenmanipulationen und 

• Unregelmäßigkeiten bei der Bildung des Datenbestandes (z. B. psychologische Preisschwellen, etc.) 

Ziffernanalyse 
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• 29 Studenten erhielten identische perfekte Benford-Sets bestehend aus 100 
fiktiven Tageskassenlosungen 

• Aufgabe: Manipulation dieser als Erlösprüffelds zu betrachtender Daten 

• Häufig beobachtete Fälschungstechniken: 
– Jeder verwendete mehr als eine Manipulationstechnik 

– Streichen führender Ziffer(n) am häufigsten 

– Ersetzen von Zahlen 

– konstante Abschläge 

• Der Chi²-Anpassungstest schlug bei dieser Datenmenge und einer Konfidenz 
von 95% nur bei Manipulationssets an, bei denen die Zahl der Fälschungen 
30 überstieg 

• Bei Wiederholung mit 1.000 Datensätzen führte das Verfahren selbst bei einer 
Konfidenz von 99% zutreffend zur Verwerfung fast aller Manipulationssets 

Experiment von Quick/Wolz  
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• Verprobungsmethode grundsätzlich sehr sinnvoll 

• Mit einigem Aufwand automatisierbar 

• E-Bilanzdaten nicht geeignet für aussagekräftige 
Ziffernanalyse 

• Aggregationsgrad der Daten zu hoch 

• Bei hinreichend großem konkreten Datensatz ggf. 
auf  Aggregatsebene vorstellbar 

• Ziffernanalyse im Gesamtbestand vorstellbar, 
Aussagepotenzial gering 

• GdPdU-Daten wären geeignet, wie die Praxis zeigt 

Fazit Ziffernanalyse 
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• Nachkalkulation ist nur auf  Jahresebene vorstellbar 

• Kalkulation und Aufschlagsätze sind nur summarisch 
darstellbar 

• Kalkulation sind nur über alle Produkte und Dienstleistungen 
in Summe darstellbar 

• Zeitreihen von Aufschlagsätzen sind nicht darstellbar 

• Nachkalkulation kann lediglich Jahresverhältnismäßigkeiten 
ergeben 

• Relative Zahlen über GuV im Verhältnis zur Erfolgsgröße 
sind möglich 

• GdPdU-Daten erlauben erheblich tiefere Einblicke in die 
Betriebsabläufe 

Nachkalkulation 
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Kennzahlensysteme 

GuV Wert Umsatz-

relation 

Umsatz 

(netto) 

100.000,00 

Personal-

kosten 

-30.000,00 40% 

Material-

einzelkosten 

-25.000,00 25% 

Material-

gemeinkosten 

-7.000,00 7% 

Steuern -30.000,00 30% 

Jahresüber-

schuss 

8.000,00 8% Umsatz-

rendite 

• Bilanzkennzahlen 
– Liquiditätskennzahlen 

– Kapitalstrukturkennzahlen 

– Rentabilitätskennzahlen 

– Cash Flow 

– etc. 

• Externe Betriebsvergleiche 

• Finanzamt nimmt Stakeholder-
Position ein 
– Früherkennung ökonomischer 

Risiken 

– Konkurrenz mit anderen 
Stakeholdern um Sicherheiten 

– Unterjährige Zahlen wären für die 
Effektuierung notwendig 
• Anforderung von BWA mit der UStVA 

• Automatische Anpassung von 
Vorauszahlungen auch nach unten 
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• Naturgemäß bieten Jahreszahlen nur einen 
Aggregationswert pro Jahr 

• Zeitreihen können erst über vielen Jahre gebildet 
werden 

• Neue interaktive Prüfungstechniken im Bereich der 
Zeitreihenanalyse (wesentliches Einsatzgebiet) 
scheiden folglich faktisch aus 

• GdPdU-Daten ermöglichen dies und wären 
erforderlich, wollte man dieses Instrument bereits 
im Veranlagungsverfahren einsetzen 

Zeitreihenanalyse 
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Nutzungsmöglichkeiten von E-

Bilanzdaten in der 

Verifikationsverwaltung 
Darstellung ausgewählter Methoden 

 Richtsatzgenerierung 

 Individualverprobung 

 KI-Verfahren 

Nutzenvergleich mit GdPdU-Daten als vorstellbare Datenbasis 
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• Methode 
– Eingangsdaten, bei denen die richtigen Ergebnisse von Menschenhand vorgegeben werden in 

hoher Fallzahl ergeben die Lernmenge. 

– Eine zweite von Menschenhand vollständig gelöste Lernmenge wird als Kontrollmenge verwendet. 

– System erlernt über mathematische Methoden aus der Lernmenge Kriterien aus den 
Eingangsdaten zu extrapolieren, die für das Ergebnis entscheidend sind. 

– Die Lernqualität des Systems wird an der Kontrollmenge geprüft. 

– Bei zufriedenstellenden Fehlerraten kann das System unbekannte Eingangsdaten bearbeiten. 

– Verschiedene konkrete Lernmethoden 
• Neuronale Netze 

• computer-based training 

• Kritik 
– Schätzmethoden nur abstrakt bekannt 

– System expliziert Kriterien nicht 

– Fehlerrate folgt aus Kontrollmengen 

– Fehler im Einzelfall nicht explizierbar 

Maschinelles Lernen 
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• Methode 

– Eingangsdaten liegen unstrukturiert vor 

– Statistische Ordnungsalgorithmen sollen die 

Eingangsdatensätze ohne Vorgaben nach Gruppen 

zusammenfassen 

– Ziel: vom Menschen nicht erwartete Gemeinsamkeiten 

werden von den statistischen Methoden als mögliches 

Gruppierungskriterium erkannt 

– Menschliche Interpretation im Folgeschritt lässt ggf. 

neue Risiken erkennen 

Clusteranalyse 
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Nutzungsmöglichkeiten von E-

Bilanzdaten in der 

Verifikationsverwaltung 
Darstellung ausgewählter Methoden 

 Richtsatzgenerierung 

 Individualverprobung 

 KI-Verfahren 

Nutzenvergleich mit GdPdU-Daten als vorstellbare Datenbasis 
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Methode E-Bilanz GdPdU 

Richtsatzgenerierung Tauglich Verdichtung ggf. stärker, 

Ausnahme: extensive 

Nutzung der 

Auffangpositionen, starke 

Vorteile aufgr. unterj. Werte 

NiPT - Ziffernanalyse auf  

Erlösdaten 

Untauglich, zu kleine 

Stichprobe 

Anforderung 

Einzelbuchungen wie in 

GdPdU-Datensatz 

NiPT - Ziffernanalyse auf  

Aufwendungen 

Untauglich, zu kleine 

Stichprobe 

Anforderung 

Einzelbuchungen wie in 

GdPdU-Datensatz 

Ziffernanalyse auf  gesamten 

E-Bilanz-Datensatz 

Tauglich, Ergebnis nicht 

differenziert nach Position, 

Aufdeckung willkürlicher 

Rundungen 

Tauglich, Ergebnis nicht 

differenziert nach Position, 

Aufdeckung willkürlicher 

Rundungen 

Tauglichkeitsvergleich E-Bilanzdaten 

und GdPdU-Daten 
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Methode E-Bilanz GdPdU 

Ziffernanalyse 

Globalbestand 

Tauglich, Ergebnis nicht 

differenziert nach 

Steuerpflichtigem, 

Aufdeckung willkürlicher 

Rundungen 

Tauglich, Ergebnis nicht 

differenziert nach 

Steuerpflichtigem, 

Aufdeckung willkürlicher 

Rundungen 

Nachkalkulation Aggregierte 

Umsatzrelationen und 

Margen in der GuV 

Aggregierte 

Umsatzrelationen und 

Margen in der GuV 

Nachkalkulation nach 

einzelnen Produktgruppen 

und Betriebsabläufen 

Untauglich U.U tauglich; kommt auf  

den Detaillierungsgrad der 

Verbuchung an 

Zeitreihenanalyse 

unterjährig 

Untauglich Tauglich 

Tauglichkeitsvergleich E-Bilanzdaten 

und GdPdU-Daten 
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Methode E-Bilanz GdPdU 

Kennzahlen 

(Unternehmensanalyse) 

Tauglich für Jahresanalyse Auch tauglich für 

unterjährige Analyse 

Unterjährige Kennzahlen Untauglich Untauglich, weil zu spät 

beobachtet 

Clusteranalyse Tauglichkeit abstrakt kaum 

bewertbar 

Tauglichkeit abstrakt kaum 

bewertbar 

Maschinelles Lernen Tauglichkeit abstrakt kaum 

bewertbar 

Tauglichkeit abstrakt kaum 

bewertbar 

Tauglichkeitsvergleich E-Bilanzdaten 

und GdPdU-Daten 
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GdPdU-Daten 

E-Bilanz-
daten 

Tauglichkeitsvergleich E-Bilanzdaten 

und GdPdU-Daten 
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Verfassungsfragen bzgl. 

Datensammlungen für ein steuerliches 

Risikomanagement 
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• Verwendung der 
personen-
bezogenen 
Daten 

• Verwendung der 
ID in personen-
bezogenem 
Kontext 

• Personen-
bezogene Daten 
unter der ID 

• Einführung der 
ID selbst 

Identifikations-
nummer 

Zuspeicherung von 
personenbezogenen 

Daten 

Verwendung der 
zugespeicherten 

Daten 

Verwendung des 
Identifikations-

merkmals 

Steueridentifikationsnummer als Voraussetzung für 

die Schaffung einer Datenbasis 
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Exkurs: Unachtsamkeiten bei der 

ID Vergabe 
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• Praktisch häufig vorgekommen, dass sich die Identifikationsnummern der im Zeitpunkt der Vergabe in 
einer gemeinsamen Wohnung gemeldeten Familienangehörigen nur in der ersten Ziffer, der Prüfziffer 
und einer weiteren Ziffer voneinander unterscheiden 

• Finanzverwaltung: Zuteilungsverfahren der Zufallszahlen zu den Individuen auf  der Website des 
Bundesfinanzministeriums erörtert 

1. Bundeszentralamt für Steuern generierte Liste von elfstelligen Zahlen nicht vollständig zufällig sondern durch 
Veränderung jeweils nur einer Ziffern der vorher generierten Zufallszahl 

2. Folge: mathematischer Zusammenhang zwischen einer Identifikationsnummer und der nachfolgenden 
Identifikationsnummer 

3. Nummernvorrat tabellarisch in sechs Spalten nach den Anfangsziffern 4 bis 9 angeordnet, ursprüngliche 
Ordnung beibehalten 

4. Vergabealgorithmus anhand der erhaltenen Daten aus den Melderegistern: 
1. Meldedatensätzen erhielten in der Reihenfolge, die sich aus den Melderegistern ergab, der Reihe nach 

Identifikationsnummern aus dem Nummernvorrat 

2. Nicht zwei Nummern hintereinander durften derselben Spalte der Tabelle entnommen werden 

• Folge:  
– Bei Familien, die am selben Ort gemeldet waren (naturgemäß identischer Familienname) hohe Wahrscheinlichkeit, 

dass die Melderegister die Datensätze unmittelbar aufeinander zum BZSt gingen 

– Diese Personen erhielten mit einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit ähnliche Identifikationsnummern 

„Unachtsamkeit“ bei der ID-Vergabe 
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• Stellungnahme BMF: „Wenn es auf  Grund der ursprünglichen Anlieferungsreihenfolge der 
Datensätze bei einer z. B. vierköpfigen Familie zu einem gleichzeitigen Zuordnen von vier Nummern 
aus vier verschiedenen Spalten kommt, kann dies zufällig dazu führen, dass die Anfangsziffern 
unterschiedlich sind und die restliche Ziffernfolge bei bis zu acht Stellen übereinstimmen. Es besteht 
also kein Grund zur Beunruhigung.“ 

• M. E. Grund zu Besorgnis 
– Nummernkreis nach einem soweit ersichtlich nicht veröffentlichten Verfahren generiert 

– Nach der nunmehr erfolgten Veröffentlichung lassen die mathematischen Zusammenhänge 
statische Rückschlüsse zu 

– Dies allein wäre unproblematisch, wenn die Zuordnung zu Steuerpflichtigen nach einem 
Zufallsverfahren erfolgt wäre 

– Kein zufälliges Verfahren gewählt und einen wesentlichen Teil des Vergabeverfahrens auf  ihrer 
Website veröffentlicht 

– Kenntnis über die Melderegisterreihenfolge versetzt nun jeden in die Lage, bei Kenntnis der 
Identifikationsnummer eines Steuerpflichtigen einen Kreis von Identifikationsnummern zu 
benennen, die für die Nachbardatensätze im Meldedatenbestand im Zeitpunkt der Vergabe (z. B. 
die bei ihm gemeldeten Familienangehörigen) in Frage kommen! 

– Wahrscheinlichkeitsfolgen lt. meinen Berechnungen: 
• Elfstellige Ziffernfolge im Dezimalsystem zu erraten, Wahrscheinlichkeit von 1:60.000.000.000 

• Informationen über den Nummernkreis verbessern die Chancen auf  1:40.500 

„Unachtsamkeit“ bei der ID-Vergabe 
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• Anwendungsbeispiel: 
– Versicherungskonzern mit Sparte zertifizierte Altersvorsorgeverträge und Krankenversicherung 

– Verträge einer einzelnen Person und ID sind dem Versicherer damit bekannt, § 22a EStG, 
Identifikationsnummern als Fremdschlüssel 

– Konzern beobachtet erbliche Krankheit bei dieser Person mit kostenintensiver Therapie 

– Schlussfolgerung: Personen mit diesen Abweichungsstrukturen in der Identifikationsnummer und 
entsprechender Altersstruktur sind wahrscheinlich ebenfalls erblich vorbelastet 

– Rational handelnder Krankenversicherer wird diesen Personen nur zu erhöhten Beiträgen 
Versicherungsschutz anbieten 

– Automatisierung möglich 

– Steuerpflichtiger (= Versicherungsnehmer)  und Behörden ohne Chance, dies zu erkennen 

– § 383 AO bietet keinen ausreichenden Schutz 

• „Verbesserungspotenzial “: 
– Mehr Informationen lassen sich gewinnen, wenn man die Reihenfolge der Datenübermittlung 

durch die jeweilige Meldebehörde in Erfahrung ermitteln könnte 

– Bsp.: Versicherungskonzern hat wesentliche Marktanteile im Bezirk der Meldebehörde 

– Mit einem hinreichend dichten Identifikationsnummernbestand und Adressbestand lässt sich auf  
diese Reihenfolge sogar schließen und die Schlussfolgerung letztlich nutzbringend verwerten 

• Irreparabel in der kurzen Frist 

Kleinere „Kollateralschäden“ irreparabel 
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• Verwendung der 
personen-
bezogenen 
Daten 

• Verwendung der 
ID in personen-
bezogenem 
Kontext 

• Personen-
bezogene Daten 
unter der ID 

• Einführung der 
ID selbst 

Identifikations-
nummer 

Zuspeicherung von 
personenbezogenen 

Daten 

Verwendung der 
zugespeicherten 

Daten 

Verwendung des 
Identifikations-

merkmals 

Steueridentifikationsnummer als Voraussetzung für 

die Schaffung einer Datenbasis 
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• Grundrecht auf  informationelle Selbstbestimmung (BVerfG, Urteil 
vom 15.12.1983, 1 BvR 209/83, BVerfGE 65, S. 1) 
– Ausfluss der Grundrechte auf  freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit 

und auf  den Schutz der Menschenwürde 

– Grenzen: 
• Rechte anderer verletzt 

• Verstoß gegen die gute Ordnung und das Sittengesetz 

– BVerfG: „ die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und 
Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen“; zwei Ausprägungen: 
• Absolutes Verbot der auf  Vollständigkeit angelegten Katalogisierung der 

Persönlichkeit 
– selbst unter Anonymisierung z.B. im Rahmen einer statistischen Erhebung 

– Bei Vollständigkeit stets abstrakte Gefahr der Aufhebung der Anonymität 

• Eine Person soll weitestgehend Kontrolle darüber behalten, was welcher 
Interaktionspartner von der Person weiß („individuelle Offenbarungskontrolle“) 

 

Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG 

Grundrechtsstruktur 
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• BVerfG, Urteil vom 15.12.1983, 1 BvR 209+83, 
BVerfGE 65, S. 1, Rn. 150; BVerfG, Urteil vom 
01.03.1979, 1 BvR 532+77, BVerfGE 50, S. 290, Rn. 179:  

 „Information, auch soweit sie personenbezogen ist, stellt ein Abbild 
sozialer Realität dar, das nicht ausschließlich dem Betroffenen allein 
zugeordnet werden kann. Das Grundgesetz hat, wie in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mehrfach 
hervorgehoben ist, die Spannung Individuum-Gemeinschaft im 
Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und 
Gemeinschaftsgebundenheit der Person entschieden.“ 

• nicht schrankenlos, kann im überwiegenden 
Allgemeininteresse eingeschränkt werden 

 

Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG 

Schranken 
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• BVerfG, Urteil vom 15.12.1983, 1 BvR 209/83, BVerfGE 65, S. 1, Rn. 147, 151; BVerfG, Beschluss vom 22.07.1977, 
1 BvR 799/76, BVerfGE 45, S. 400 Rn. 81 : 

 „Bei der Prüfung der materiellen Verfassungsmäßigkeit ist zu berücksichtigen, dass die Befugnis zur informationellen Selbstbestimmung 
unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung in besonderem Maße des Schutzes bedarf.“  

 „Sie ist vor allem deshalb gefährdet, weil bei Entscheidungsprozessen nicht mehr wie früher auf  manuell zusammengetragene Karteien und 
Akten zurückgegriffen werden muss, vielmehr mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person technisch gesehen unbegrenzt 
speicherbar und jederzeit ohne Rücksicht auf  Entfernungen in Sekundenschnelle abrufbar sind. Sie können 
darüber hinaus – vor allem beim Aufbau integrierter Informationssysteme – mit anderen Datensammlungen zu einem 
teilweise oder weitgehend vollständigen Persönlichkeitsbild zusammengefügt werden, ohne dass der Betroffene dessen 
Richtigkeit und Verwendung zureichend kontrollieren kann. Damit haben sich in einer bis dahin unbekannten Weise die Möglichkeiten einer 
Einsichtnahme und Einflussnahme erweitert, welche auf  das Verhalten des Einzelnen schon durch den psychischen 
Druck öffentlicher Anteilnahme einzuwirken vermögen.“  

 „Die Beschränkungen bedürfen nach Art. 2 Abs. 1 GG einer (verfassungsmäßigen) gesetzlichen Grundlage, aus der sich die 
Voraussetzungen und der Umfang der Beschränkungen klar und für den Bürger erkennbar ergeben und die damit dem rechtsstaatlichen 
Gebot der Normenklarheit entspricht.“ 

 „Angesichts der Gefährdungen durch die Nutzung der automatischen Datenverarbeitung hat der Gesetzgeber mehr als früher auch 
organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen zu treffen, welche der Gefahr einer Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts entgegenwirken.“ 

 „Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss eine Maßnahme zur Erreichung des angestrebten Zweckes geeignet und 
erforderlich sein; der mit ihr verbundene Eingriff  darf  seiner Intensität nach nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache und den vom 
Bürger hinzunehmenden Einbußen stehen.“ 

Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG 

Schranken-Schranken 
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 Informationelle Selbstbestimmung 
ė  

Gleichmäßigkeit der Besteuerung und Effizienz des Steuervollzugs 

 

• Geeignet, erforderlich und angemessen 

• Identifikationsmerkmal kein verbotenes Personenkennzeichen 
– Kein einheitliches Ordnungsmerkmal für alle öffentlichen 

Informationssysteme 

– Begründet allerdings abstrakte Gefahr 

– Folge: Maßvolle Verwendung 

– Verfassungswidrigkeit der Zuspeicherung und Verwendung kann auf  das 
Kennzeichen zurückwirken 

– Selbst das schlösse eine Löschung unter Lösung der Datenverknüpfung 
mit anschließender Neuvergabe nicht aus 

Verfassungsmäßigkeit der Vergabe von 

Identifikationsmerkmalen 
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 Informationelle Selbstbestimmung 
ė  

Gleichmäßigkeit der Besteuerung und Effizienz des Steuervollzugs 

 

• Erste Verfassungsmäßigkeitsprüfung: auf  Vollständigkeit angelegte Katalogisierung 
der Persönlichkeit durch den zusammengeführten Gesamtdatenbestand bereits 
erreicht? Nicht zu rechtfertigen, absoluter Schutz des Grundrechts 

• Weitere Verfassungsmäßigkeitsprüfungen („individuelle Offenbarungskontrolle“) 
zwingend einzeldatenbezogen 
– Entscheidend: Relevanz des Datums für die Aufgabenerfüllung durch die Finanzverwaltung 

– Weitere Einflüsse:  
• Speicherungsanlass  

• Dauer der Datenhaltung 

• Organisation der Datenhaltung 

• Verwendung der Daten 

• Amtshilfesicherheit 

• etc. 

Zuspeicherung von Daten 

(auch: E-Bilanzdaten) 
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• Art. 10 Abs. 1 GG (Telekommunikationsgeheimnis): Geltung auch für 
E-Government-Telekommunikation 

• Verhältnis zu Art. 2 Abs. 1 GG (informationelle Selbstbestimmung 
– Art. 10 Abs. 1 GG ist lex specialis 

– Art. 2 Abs. 1 GG „kommt neben Art. 10 nicht zur Anwendung“ 

– „Insoweit lassen sich allerdings die Maßgaben, die das Bundesverfassungsgericht aus 
Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG entwickelt hat, weitgehend 
auf  die speziellere Garantie des Art. 10 GG übertragen (vgl. BVerfGE 100, S. 
313, 358 f.)“ 

• Schlussfolgerungen: 
– Abwägungsmaßstäbe ggf. strenger, da spezieller 

– grundlegende Güterabwägungsstruktur entnimmt das BVerfG allerdings 
dem Grundrecht auf  informationelle Selbstbestimmung 

– Rückübertragbarkeit der die Entscheidung tragenden Erwägungen 

 

BVerfG Urteil vom 2. März 2010 - 

Vorratsdatenspeicherung 
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• Eingriffe 

– Speicherungspflicht (Kommunikationsstammdaten 
haben bereits erhebliche Aussagekraft, nicht erst 
Inhalte stellen einen Eingriff  dar) 

– Drittspeicherungen sind rechtlich dem Gesetzgeber 
zuzurechnen 

– Datenübermittlung auch ohne Verwendung 

– Auskunftsverlangen 

– Übermittlungsverlangen der 
Strafverfolgungsbehörden 

BVerfG Urteil vom 2. März 2010 - 

Vorratsdatenspeicherung 
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• Materielle Verfassungsmäßigkeit 
– Vorratsdatenspeicherung unterfällt nicht schon dem absoluten Verbot 

• Zwecke legitim 
– Effektivierung der Strafverfolgung 

– Gefahrenabwehr 

– Erfüllung nachrichtendienstlicher Aufgaben 

• Anlasslose Speicherung: 
– „… verbietet nicht jede vorsorgliche Erhebung und Speicherung von Daten überhaupt, 

sondern schützt vor einer unverhältnismäßigen Gestaltung solcher Datensammlungen 
und hierbei insbesondere vor entgrenzenden Zwecksetzungen. Strikt verboten ist 
lediglich die Speicherung von personenbezogenen Daten auf  Vorrat zu unbestimmten 
und noch nicht bestimmbaren Zwecken“ 

– „Eine vorsorglich anlasslose Speicherung ist […] nur ausnahmsweise zulässig. Sie 
unterliegt sowohl hinsichtlich ihrer Begründung al auch hinsichtlich ihrer Ausgestaltung 
[…] besonders strengen Anforderungen.“ 

BVerfG Urteil vom 2. März 2010 - 

Vorratsdatenspeicherung 
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• Geeignet 

• Erforderlich 

• Nicht von vornherein unverhältnismäßig im engeren Sinne 
– Besonders schwerer Eingriff 

• Streubreite wie sie die Rechtsordnung bisher nicht kennt 

• Kein zurechenbar vorwerfbares Verhalten 

• Keine abstrakte Gefährdung 

• Keine sonst qualifizierte Situation 

• Aussagekraft reicht weit in die Privat- und Intimsphäre 

• Heimlicher Eingriff  bei Vertraulichkeitserwartung der Kommunikationspartner: „diffus 
bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins“ 

– Eingriff  wiegt im Steuerrecht weniger schwer 
• Steuerverfahren (im Vgl. z. Strafverfahren) weniger ehrenrührig 

• abstrakte Gefährdung des Steueraufkommens bzw. Steuerpflicht als sonst qualifizierte 
Situation liegt vor 

• Aussagekraft durchdringt die öffentliche Sphäre vollständig und reicht weit in die 
Privatsphäre, jedoch selten in die Intimsphäre 

• Daten werden vom Steuerpflichtigen übermittelt und nicht unbeobachtet erhoben 

BVerfG Urteil vom 2. März 2010 - 

Vorratsdatenspeicherung 

26.04.2012 E-Government und E-Bilanz 91 



• Rechtfertigungsfähigkeit des Eingriffs dieses Gewichts im 
Wesentlichen geprägt durch 
– verteilte Datenhaltung ohne Zusammenführung auf  staatlicher Seite 

– Dies sei „maßgeblich“ dafür, dass der Eingriff  noch 
Verhältnismäßigkeitsanforderungen genügen könne. 

– Sechs Monate stellen Obergrenze für die Wesensgehaltsgarantie dar 

– Totalerfassung (nicht der Inhalte sondern) der Ermittlungsansätze stellt 
sich als Reaktion auf  das spezifische Gefahrenpotenzial dar 

– Mediumsbedingt kein gesellschaftliches Gedächtnis 

– „Durch eine vorsorgliche Speicherung der Telekommunikationsverkehrsdaten wird der 
Spielraum für weitere anlasslose Datensammlungen auch über den Weg der 
Europäischen Union erheblich geringer.“ 

• Übertragbarkeitserwägungen auf  die Datenbasis für ein steuerliches 
Risikomanagement stehen unter dem Vorbehalt, dass der Gesetzgeber 
die Daten anfordert 

BVerfG Urteil vom 2. März 2010 - 

Vorratsdatenspeicherung 
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BVerfG Urteil vom 2. März 2010 - 

Vorratsdatenspeicherung 
Telekommunikations-
verkehrsdaten 

• Folgerung: Besondere 
verfassungsrechtliche Anforderungen 
– Besonders hoher Standard der 

Datensicherheit 
• Hohe Begehrlichkeiten 

• Regelungsanforderungen hoch, weil im 
privatwirtschaftlichen Sektor 
gespeichert 

– Maßnahmen (im Einzelnen kein 
Verfassungsgebot) 
• Physisch getrennte Speicherung 

• Kryptoverfahren 

• Revisionssichere 
Zugriffsprotokollierung 

• Informationspflichten bei 
Datenschutzverletzungen 

• Verschuldensunabhängige Haftung 

– Erforderlich: gesetzliche Regelung 

Risikomanagementdaten 
• Übertragbarkeit: 

– Lediglich hoher Standard an Datensicherheit 
• weckt vergleichbar hohe Begehrlichkeiten 

• Speicherung allerdings in Sphäre der 
Finanzverwaltung 

– Maßnahmen (im Einzelnen kein 
Verfassungsgebot) nicht ohne Weiteres 
übertragbar 
• Physisch getrennte Speicherung 

• Kryptoverfahren 

• Revisionssichere Zugriffsprotokollierung 

• Informationspflichten 

• Verschuldensunabhängige Amtshaftung 

– Geringere Sensibilität der Daten könnte 
Delegation der Regelungen ermöglichen 
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BVerfG Urteil vom 2. März 2010 - 

Vorratsdatenspeicherung 
Telekommunikations-
verkehrsdaten 

• Folgerung: Besonders 
verfassungsrechtliche 
Anforderungen 

– Gesetzliche Regelungen zur 
Verwendung 

• Verwendungsvoraussetzung: 
verdacht einer schweren 
Straftat, die auch im Einzelfall 
schwer wiegt 

• Verfahrensmäßige Flankierung 
durch 
Verwendungsdokumentation 

– Gestufter Nutzungsumfang 
vorstellbar 

Risikomanagementdaten 

• Übertragbarkeit: 

– Gesetzliche Regelungen zur 
Verwendung m. E. unentbehrlich 

• Verwendungsvoraussetzungen 
durch Anwendungsfeld 
vordeterminiert 

• Jedes auch potenzielle 
Steuerverfahren 

• Ausgleich durch Offenlegung 
der abstrakten 
Auswertungsmethodik ersetzt 
Verwendungsdokumentation 
durch Veröffentlichung 

– Gestufte Nutzung scheidet aus 
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BVerfG Urteil vom 2. März 2010 - 

Vorratsdatenspeicherung 
Telekommunikations-
verkehrsdaten 

• Folgerung: Besonders 
verfassungsrechtliche 
Anforderungen 
– Milderung der diffusen 

Bedrohlichkeit durch gesetzliche 
Transparenzregeln 

– Voraussetzung für effektiven 
Rechtsschutz 

– Verwendung grundsätzlich unter 
Richtervorbehalt 

– Amtshilfefestigkeit 

– Wirksame Sanktionen bei 
Rechtsverletzungen mit weitem 
Gestaltungsspielraum des 
Gesetzgebers 

Risikomanagementdaten 

• Übertragbarkeit: 

– Nicht übertragbar, weil nicht 

heimlich 

– Keine Voraussetzung für 

effektiven Rechtsschutz 

– Nicht übertragbar, würde 

Zweck im Massenverfahren 

konterkarieren 

– Amtshilfefestigkeit? 

– Sanktionsgeschütztes 

Steuergeheimnis 
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• Eingriff  in das Grundrecht auf  informationelle Selbstbestimmung 
durch Anforderung der E-Bilanzdaten ist 
– Zweckadäquat 

– Mit Einschränkungen geeignet 

– Erforderlich 

– und vor dem Hintergrund des im privaten Sektor verursachten 
(einmaligen) wirtschaftlichen Eingriffsaufwands noch angemessen 

– § 5b i.V.m. 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG ist noch hinreichend normenklar 

– § 5b i.V.m. 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG ist zwar lediglich Rumpfvorschrift; das 
Regelungsvakuum führt aber nicht zur Verfassungswidrigkeit der Norm 

– Im Zeitablauf  werden überschießende Datenanforderungen der 
Finanzverwaltung durch die Rechtsprechung auf  ein zumutbare Maß 
reduziert 

• Geringes Eingriffsgewicht ermöglicht (gerade eben noch) die 
Abwesenheit von Löschvorschriften 

Fazit zu E-Bilanzdaten 
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Die informationelle Selbstbestimmung 

und ihre Begrenzungswirkung im 

Bereich des Steuerrechts 
Gedankenexperimente 

26.04.2012 E-Government und E-Bilanz 97 



Vorstellbare Finanzdatensammlungen 

Gedankenexperimente 

1. GdPdU-Daten statt E-

Bilanzdaten angefordert 

Grenzziehung 

1. Zulässig und m. E. besser 

geeignet und milderes 

Mittel, jedenfalls auch noch 

Verhältnismäßig im engeren 

Sinne 

– Löschvorschriften (noch vor 

Verjährung) m. E. zwingend 

– Weiterverwendung nur in 

anonymisierter Form als 

externe Betriebsvergleichsdaten 
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Vorstellbare Finanzdatensammlungen 

Gedankenexperimente 

2. Pflicht zur elektronischen 

Rechnungsstellung mit 

Hinterlegen der Rechnung in 

zentraler Datenbank der 

Finanzverwaltung 

– letzteres sei Voraussetzung für 

den Vorsteuerabzug 

– keine De-Minimis-Grenze 

(auch Kleinbetragsrechnungen 

und steuerfreie Rechnungen 

unter Angabe des 

Befreiungsgrundes) 

Grenzziehung 
2. Vollständig Kontrolle des Rechnungsverkehrs 

als Vorratsdaten 
– Rückschlüsse auf  Finanzbuchhaltung auf  

Geschäftsvorfallebene 

– Verprobungsmöglichkeiten immens 

– Konsumprofile im Endkundengeschäft 
regelmäßig noch ausgeschlossen 

– Noch nicht die private bzw. intime Qualität 
einer Vorratsdatenspeicherung 

– M. E. allein ohne Weiteres verfassungsgemäß 

– Gesetzliche Datensicherheitsvorschriften m. 
E. Verfassungsgebot 
• Verschuldensunabhängige Amtshaftung m. E. 

Verfassungsgebot 

• Informationspflicht m.E. Verfassungsgebot 

• Speicherung nur befristet, gesetzliche Regelung 
m. E. Verfassungsgebot 

– M. E. auch im Zusammenspiel mit 1. noch 
verfassungsgemäß 
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Vorstellbare Finanzdatensammlungen 

Gedankenexperimente 

3. Pflicht zur Ausstattung jeder Ware 
im Binnenmarkt mit eindeutigen 
Funkettiketten 
– Aufbau einer Datenbank um 

Etiketten Waren zuzuordnen 

– Lückenlose Verfolgung von 
Güterbewegungen z. B. über 
Mobilfunknetze 

– Speicherung der Bewegungsprofile 
aller Güter 

– Beträfe auch bewegliche 
Gebrauchsgüter aller Art (Autos, 
Computer, etc. – z.B. zwecks 
Verprobung der Privatnutzung von 
betrieblichen PKW – Mobilfunk-
Bewegungsprofil als Fahrtenbuch, 
etc.) 

Grenzziehung 
3. Vollständig Kontrolle des 

Warenverkehrs als Vorratsdaten 
– Ungleichbehandlung zum 

Dienstleistungsverkehr nur aus Gründen 
der technischen Machbarkeit, nicht aber 
sachlich zu rechtfertigen 

– Reicht immens weit in die Intimsphäre 

– M. E. Eingriffsqualität der 
Vorratsdatenspeicherung überschritten 

– Keine Bereichsausnahme für das 
Steuerrecht 

– Zugriff  auf  solche Daten müsste 
Steuerstrafverfahren in besonders 
schweren Fällen vorbehalten bleiben 

– Richtervorbehalt m. E. aus 
verfassungsrechtlicher Perspektive 
zwingend 

– Verfassungswidrige Ausgestaltung kann die 
Finanzdatenhaltung als Ganzes noch nicht 
infizieren 
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Vorstellbare Finanzdatensammlungen 

Gedankenexperimente 

4. Hinterlegen der SteuerID in 

sämtlichen staatlichen 

Datenbanken ohne 

physische Vernetzung der 

Datenhaltung 

Grenzziehung 

4. Einführung eines 
verbotenen 
Personenkennzeichens 
– bereits die abstrakte 

kurzfristige 
Vernetzungsmöglichkeit ist m. 
E. derart freiheitsgefährdend, 
dass sie verfassungsrechtlich 
unzulässig wäre 

– Rückwirkung auf  die 
Verfassungsmäßigkeit der 
SteuerID-Vergabe 
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• Die Taxonomie hat die Rechtsqualität einer Verwaltungsauffassung des 
Mindestumfangs. 

• Die Anforderung jedes Einzeldatums ist zu rechtfertigen. 

• Die Auswertungsmethoden sind aus Gründen der Eröffnung eines effektiven 
Rechtsschutzes offen zu legen. 

• E-Bilanzdaten ermöglichen ein rudimentäres Risikomanagement. 

• Die ganz überwiegende Mehrzahl der angeforderten Daten ist verhältnismäßig. 

• Es gibt weniger eingriffsintensive Datenanforderungen (GdPdU), die in vielfacher 
Hinsicht – nicht in jeder – aussagekräftiger sind. 

• Verfassungserwägungen stehen den Datenanforderungen a priori nicht entgegen 

• Verfassungsgrenzen sind auch mit einer Anforderung der GdPdU-Daten noch nicht 
erreicht. 

• Das Grundrecht auf  informationelle Selbstbestimmung hat auch im Steuerrecht 
Begrenzungswirkung. 

• Greift erst bei einer der Vorratsdatenspeicherung vergleichbaren Eingriffsintensität. 

• Die Rechtsprechung des BVerfG zur Vorratsdatenspeicherung lässt sich insoweit 
teilweise übertragen. 

Zusammenfassung der Kernthesen 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 
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